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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Braucht das deutsche Familienrecht einen 
fünften Güterstand?

89 Prozent derjenigen, die in Zugewinngemeinschaft leben, 
„glauben, dass alles, was während einer Ehe erworben wird, 
beiden Partnern gleichermaßen gehört (93 Prozent der Frauen; 
87 Prozent der Männer)“ und „65 Prozent vermuten, dass das 
gesamte Vermögen ‚per se‘ beiden Partnern gemeinsam gehört 
(69 Prozent der Frauen; 62 Prozent der Männer)“ – so die er-
nüchternden Ergebnisse der Studie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) „Partnerschaft 
und Ehe – Entscheidungen im Lebensverlauf“, Sinus Socio-
vision/Carsten Wippermann (5. Aufl. 2014, S. 50). Beides ist 
bekanntlich falsch, denn in der Zugewinngemeinschaft werden 
das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau nicht 
gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten; dies gilt auch für 
Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt 
(§ 1363 Abs. 2 S. 1 BGB). 89 Prozent der Ehegatten im Gü-
terstand der Zugewinngemeinschaft leben vielmehr in einer 
„gefühlten Errungenschaftsgemeinschaft“, 65 Prozent sogar 
in einer gefühlten Gütergemeinschaft. 

Das in Deutschland geltende System der vier Güterstände 
Gütertrennung, Zugewinngemeinschaft, Gütergemeinschaft und 
Wahlgüterstand der Zugewinngemeinschaft ist im europäischen 
Vergleich alles andere als selbstverständlich. Das europäische 
Ehegüterrecht ist äußerst vielfältig und kennt etwa ebenso viele 
Güterrechtssysteme wie Staaten. Diese Güterrechtssysteme po-
sitionieren sich zwischen den zwei Extremtypen Gütertrennung 
ohne Ausgleichsmechanismus und (allgemeiner) Gütergemein-
schaft. Noch relativ nah am Typus der Gütergemeinschaft liegen 
die Errungenschaftsgemeinschaften, die in 13 europäischen 
Staaten gesetzlicher Güterstand sind (vgl. CEFL, Principles of 
European Family Law Regarding Property Relations Between 
Spouses, 2013, S. 219). Hier werden regelmäßig drei Vermögens-
massen unterschieden – das während der Ehe erwirtschaftete 
Gemeinschaftsvermögen, an dem eine dingliche Berechtigung 
beider besteht und das gemeinschaftlich verwaltet wird, sowie 
das Eigengut beider Ehegatten. Ein Errungenschaftsgemein-
schaftssystem schlug die Commission on European Family Law 
als Wahlgüterstand vor. 

Bis zur Schaffung des BGB galt die Errungenschaftsgemein-
schaft für etwa zehn Millionen Menschen vor allem in West- und 
Süddeutschland. Bei den Beratungen zum BGB sprach man sich 
letztlich vor allem wegen der Schwierigkeiten beim Umgang 
mit Verbindlichkeiten und bei der gemeinsamen Verwaltung 
gegen die Errungenschaftsgemeinschaft als gesetzlichen oder 
Wahlgüterstand aus (Mot IV 143 ff; Prot IV 118, 139, vgl. 
Staudinger/Thiele, 2007, Einl zu §§ 1363 ff. Rn. 9). Doch ist 
die Diskussion über die Errungenschaftsgemeinschaft nie ganz 
verebbt (vgl. nur Brudermüller/Dauner-Lieb/Meder [Hrsg.], Wer 
hat Angst vor der Errungenschaftsgemeinschaft?, 2013). Letzt-
lich bislang nicht durchgesetzt hat sich die schon von Beginn an 

vom Gesetzgeber den Ehegatten eröffnete Möglichkeit, durch 
Modifikation des Wahlgüterstandes Gütergemeinschaft eine 
Errungenschaftsgemeinschaft zu kreieren, indem die Ehegatten 
die eingebrachten Gegenstände zum Vorbehaltsgut erklären 
(BT-Drs. II/3409, S. 25, vgl. Staudinger/Thiele, 2007, Einl zu 
§§ 1363 ff. Rn. 17).

Am 18. und 19. Februar 2016 wurde an der Heinrich-Hei-
ne-Universität vom Deutschen Juristinnenbund e.V. (djb) in 
Kooperation mit dem Lehrstuhl für deutsches, europäisches 
und internationales Privat- und Verfahrensrecht ein Sympo-
sium zum Güterrecht veranstaltet, das im Schwerpunkt die 
Defizite der lex lata, alternative Regelungsmodelle im euro-
päischen Ausland und auf Ebene der CEFL sowie Vorschläge 
für Gestaltungsmöglichkeiten in Deutschland de lege ferenda 
behandelte. Flankiert wurden diese Vorträge von Überlegungen 
zum deutsch-französischen Wahlgüterstand der Zugewinnge-
meinschaft sowie dem Vermögensausgleich unter faktischen 
Lebensgefährten. Die meisten Beiträge des Symposiums sind 
in diesem Heft versammelt.

Ob das nationale Recht eines fünften Güterstandes bedarf, 
wird weiter zu diskutieren sein. Alternativ sollte die Überarbei-
tung des dritten Güterstandes in den Blick genommen werden. 
Denn zur Gütergemeinschaft hat es seit einem halben Jahr-
hundert Reformüberlegungen hin zu einem modernen, den 
europäischen Anforderungen gerecht werdenden Güterstand 
nicht gegeben. 

Brigitte Meyer-Wehage 
Direktorin am Amtsgericht und Vorsitzende der djb-Kommission für 
Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer Lebensgemeinschaften

Prof. Dr. Katharina Hilbig-Lugani 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Editorial
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